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Akànàlìgm à WorW-antiiMrisàn Geseksàst.
In der Sitzung vom 12. Januar liest Hr. Dr. R. A. Ganzoni

seine Arbeit „zur Geschichte der Fuhrleite". Er geht dabei

von der römischen Reichspost aus, für welche die Unterthanen zum
Unterhalt der Straßen, Brücken, Poststationen, zur Lieferung von
Naturalien und von Transportmitteln verpflichtet waren. Nach dem Untergang

des römischen Reiches blieb diese Einrichtung in ähnlicher Weise im
ostgothischen und im fränkischen Reich bestehen, als ein Privileg der

Könige, ihrer Beamten, der Gesandten u. s. w. ; die Fronpflicht bestand

auch fort, aber vielfach nur als Reallast auf gewissen Gütern. Diese

öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen wurden dann häufig mit
privatrechtlichen vermengt. Dazu gehört auch die Sorge für die Sicherheit
der Reisenden, der allgemeine Polizeidienst.

Daß diese Transportfronden auch für Rhätien bestanden, erhellt
aus der Lex Romana Curiensis; daraus entwickelte sich später das

Geleitrecht, ursprünglich dem König zustehend, von ihm verliehen; in
Bünden besaß es der Bischof, besonders seit der Verleihung durch

Kaiser Karl IV. (1349 und 1359); daher hat er das Straßenregal,
die Tavernen, er ist im Besitze von Transportfronden mancherlei Art;
damit im Zusammenhang stehen auch die Bannschmiede- und

Bannwagnerwerkstätten.

Beim Untergang der bischöflichen Landeshoheit gingen das Geleitregal

und die Geleitfronden auf die Gemeinden oder die Posten über,
in der Weise, daß die Mänenbefitzer zum Transport als Gemeinwerk,
aber gegen Entgelt verpflichtet waren. Das wird aus den Engadiner
Statuten nachgewiesen; ähnliche Verhältnisse finden sich im Ursern- und

Formazzathal.

In der Diskussion wird der interessante Vortrag sehr verdankt

und auf einige Ergänzungen aufmerksam gemacht, die sich aus den

Regensburger Urkunden und aus den Acta Pontificum (Bernoulli)
ergeben. Es wird auch bemerkt, daß die öffentlich-rechtlichen und die

privatrechtlichen Transportverpflichtungen (Fronden) nicht vermengt
werden dürfen, daß die Fortsetzung der römischen Reichspost im Mittelalter

zweifelhaft sei, und der Übergang von der Transportfrond in
das Portenrecht noch einer genauern Begründung bedürfe.

Sitzung vom 2. Febr. 1897. Hr. Professor Dr. Traugott
Schieß teilt den ersten Teil seiner Arbeit über F ranz is ku s Niger
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aus Bassauo, einen italienischen Humanisten in Bünden
(1500-1565) mit.

Er schildert zuerst die reformatorischen Bestrebungen in Oberitalien,
insbesondere im Venetianischen, denen einerseits durch die Gegenreformation,

noch mehr aber durch innere Spaltungen, besonders durch

wiedertäuferische Streitigkeiten ein frühes Ende bereitet wurden. Er
geht dann zu einer Skizze des Lebensganges unseres Niger über, wie

er sich aus den bisherigen Darstellungen bei Roberti und Verci ergiebt,
und stellt dem eine, auf authentischen Quellen beruhende, ziemlich
abweichende Biographie gegenüber. Danach ist er etwa ums Jahr 1500
in Bassano im Venetianischen geboren, wurde dort Priester, verließ aber

seinen Stand und seine Heimat, weil er die neue Lehre kennen gelernt
und sich ihr zugewandt hatte, und ging 1529 nach Straßburg, wo er
sich und seine Familie neben dem Studium durch Weben erhielt. Durch
Zwingli an Komander empfohlen, kam er dann ins Veltlin, später nach

Eleven, wo er als Magister an einem luäus Uttsrarius wirkte und

wahrscheinlich bis ums Jahr 1553 blieb, in stetem, brieflichen Verkehr
mit den hervorragenden Gelehrten und Reformatoren, besonders der

Schweiz. Später war er in Tirano und mag ums Jahr 1565

gestorben sein. Seine Nachkommen scheinen um 1609 nach Chur
gewandert zu sein.

Niger war ein eifriger Protestant; eine Hinneigung zu
wiedertäuferischen Ideen scheint unerwiesen. Er schrieb zuerst italienisch, dann

lateinisch die Tragödie vom freien Willen, eine Streitschrift gegen den

Katholizismus, deren Inhalt kurz skizziert wird, sowie einige andere

kleinere theologische Schriften.

Sitzung vom 16. Februar 1897. Hr. Prof. Dr. Traugott
Schieß setzt seine Untersuchung über Franziskus Niger fort und

bespricht die humanistische Thätigkeit des Mannes. Eine lateinische
Übersetzung der türkischen Geschichte von Paulus Jovius und eine

lateinische Übersetzung der Diskurse Machiavells über die 10 ersten

Bücher des Livius leiten über zu den eigentlichen philologischen Arbeiten:
Ruàimeià xiawingàae, einem Auszug aus den Metamorphosen der

Ovid; dann folgt die Rhätia mit einem Anhangvon Gedichten (8ilvà),
ferner ein Gedicht an Nie. Albertus. Das wichtigste für uns ist die

„Ubktia kivs äs situ kt moribus Rbötoi'um", dem Bischof L. Jter
gewidmet. Er behandelt die Einwanderung der Etrusker und giebt
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eine Beschreibung des Landes nach Thalschaften, sowie eine Darstellung
der Verfassung, entwirft sodann ein Bild von seinen Bewohnern, ihren
Sitten, Volksbelustigungen und beschreibt dann im Einzelnen die Rinderzucht,

Pferdezucht u. s. w. Welche Quellen er hiefür benutzte, ist noch

eine offene Frage. Niger zeigt in seinen Werken große Sprachgewandtheit,
leichten Versbau; seine Persönlichkeit ist anziehend durch seine rein
menschlichen Eigenschaften, unter den italienischen Religionsflüchtlingen
ist er eine der angenehmsten und bedeutendsten Erscheinungen.

In der Diskussion wird die Arbeit, die dem Druck übergeben
werden soll, sehr begrüßt, und die Frage nach der Glaubwürdigkeit
Nigers aufgeworfen; es wird die Ansicht geäußert, daß er in seinen

Äußerungen über den Charakter und die politischen Zustände des bünd-

nerischen Volkes wohl etwas schönfärbe, in seinen Angaben über

Thatsächliches dagegen wohl Glauben verdiene. Es wird dann insbesondere

bemerkt, daß Niger für unsere Kenntnis der Volksgebräuche, Volksfeste u.s.w.
jener Zeit viel Stoff bietet, und es werden Parallelen hiezu beigebracht.

Litterarisches.
Der Kindersreund. Schweiz, illustrierte Schülerzeitung. Heraus-

gegeben von einem Ver ein von Kinder freunden. Zwölfter
Jahrgang. Bern, Verlag der Buchdruckerei Michel und
Büchler 1897. Eine ganz vortreffliche Jugendschrift, die in monatlich
erscheinenden Nummern von einem Bogen viel des Belehrenden und

Anregenden, Erziehenden und Unterhaltenden bringt. Hübsche Illustrationen

erhöhen den Wert und den Reiz der Zeitschrift, zumal für die

lernbegierige Jugend. Chefredaktor ist Prof. O. Sutermeister in Bern,
dessen Namen für gediegenen und gesunden geistigen Stoff allein schon

hinreichende Gewähr bietet. Der Abonnementspreis von Fr. 1.50 ist

beispiellos billig; für Fr. 2 kann der ganze Jahrgang in hübschem

Einband bezogen werden. —
Praktisches Rechnen für Oberklassen von Mädchenschulen und

weiblichen Fortbildungsschulen. 311 Aufgaben aus dem Gebiete des
Haushalts und des Geschäftslebens. VonA.Oberholzer.
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Frauenfeld,

Verlag von I. Huber. Preis 50 Cts. Eine in der

That sehr praktische Sammlung von Aufgaben, welche das Interesse künftiger

Hausfrauen in hohem Grade in Anspruch nehmen müssen und daher

für den Gebrauch in obern Mädchenklasfen warm empfohlen werden dürfen.
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